
 
 
 
Nachtragssatzung zur Organisations- und Errichtungssatzung für das Kommunalun-
ternehmen Flensburger Friedhöfe 
 
 
Aufgrund von § 4 und § 106 a der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Be-
schluss der Ratsversammlung vom 15.01.2009 folgende Nachtragssatzung zur Organisati-
ons- und Errichtungssatzung für das Kommunalunternehmen Flensburger Friedhöfe erlas-
sen: 

 
Artikel 1 

 
In § 8 wird folgender Abs. 4 eingefügt: 

„Dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Flensburg wird das Recht eingeräumt, Prüfungen 
des Kommunalunternehmens durchzuführen. Für die Prüfungen des Kommunalunterneh-
mens ist die städtische Rechnungsprüfungsordnung entsprechend anzuwenden.“ 
 
 

Artikel 2 
 
Diese Nachtragssatzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.  

 
 
Flensburg, den 23.02.2009 
 
 
gez. 
 
Klaus Tscheuschner 
Oberbürgermeister 
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